
Gemeinde    Fredersdorf-VogeIsdorf

Der    Bürgermeister

Gemeinde   FredersdürT-Vogelsdof.   Lindenallee  3.  15370  FredersdorT-Vogelsdof
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Ihr  Zeichen:    58226-GABP33    und   58228-WABP33

IhreNachrichtvom:    16./24.Februar2019

Unser   Zeichen:

Bearbeiter: ██████████████████

FB/   Sachgebiet: ██████████████ ████████████████████

Telefon: █████████ ██████████

Fax:█████████ ██████████

██████████████████████████████████████████████

Datum:    M.   März  2019

Ihr  Antrag  auf  Akteneinsicht  vom  16.  Februar  2019  bzw.  24.  Februar  2019

Sehr█████████████████████████

bezüglich   Ihrer  Anfrage   auf  Zusendung  des   Baugrundgutachtens  sowie   des  Gutachtens  zum   Ausgleich  von

Eingriffen    in    den    Naturhaushalt   zum    BebauungpIanverfahren    BP    33   ,,Akazienstraße"    möchte    ich    Ihnen

folgende   Antwort   geben:    Es ist bisherein HydrologischesGutachten   nach   Beschluss   BV/0567/2016der

Gemeindevertretung    erstellt    worden.Ein Baugrundgutachten    sowie    ein    Gutachten    zum    Ausgleich   von

Eingriffen  in  den  Naturhaushalt  sind  im  weiteren  BebauungspIanverfahren  auszuarbeiten.

Aus   dem   Jahr   2001   liegen   liegen   zwei   ältere   Gutachten   der  Gemeinde   vor:   Ein   Hydrologisches   Gutachten

vom    22.   März2001 (lngenieurbürofür Geotechnik - Dieter Neumann) sowie eine Gutachterliche

Stellungnahme  zu  hydrologischen  Auswirkungen  vom  26.  September  2001  (Dr.-lng.  Jürgen   Formazin).  Diese

Dokumente sind im Internetüber das Bürgerinformationssystemder Gemeinde zugänglich(Vorlage

1V/0875).DieserVerweis  erfolgt  auf  Grundlage  des  §  3  Abs.  2  UmweItinformationsgesetz  (UIG),,(...)  Soweit

Umweltinformationen der    antragstellendenPerson bereits    auf   andere,leicht    zugängliche    Art    (...)Zur

Verfügung  stehen,   kann  die  informationspfIichtige  Stelle  die   Person   auf  diese  Art  des   Informationszugangs

verweisen."

Bezüglich    Ihrer   Anfrage    auf   Zusendung    der   verwaltungsinternen    Weisungen    und   Arbeitshilfen,    die    den

Umgang     mitdem     Baugrundgutachten    und    dem    Gutachten    zum    Ausgleichvon    Eingriffen    in     den

Naturhaushalt   zumBebauungspIanverfahrenBP    33   ,,Akazienstraße"    betreffen,möchte    ich    Sie    darüber

informieren,dass das BauIeitplanaufstellungsverfahrenkein VerwaItungsverfahren im Sinne der

VerwaItungsverfahrensgesetze  ist.   Es  gelten  die  Regelungen  des  BauGB  und  anderer  Spezialgesetze.

Gemeinde   Fredersdorf-VogelsdorT

Lindenallee  3   i   15370  Fredersdof-Vogelsdof

Telefon:  033439  835-0   i   Fax:  033439  835-1CIC)

E-Mail:  verwallung@fredersdof-vogelsdof.de
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Öffnungsze/ten  E/nwohnemeldeamt

Monlag 7,üo  Uhr-10.OO  Uhr
nur  mi)  onIine-Terminvereinbarung

Dienstag 9.00Uhr-12.00Uhrund
13.00  Uhr-  18.3ü  Uhr

Donnerstag 8.0üUhr-12.0üUhrund
1 3.üO  Uhr -   1 6.00  Uhr

, 7.0ü  Uhr-1 ü.üCl  Uhr

nur  mil  onIine-Temiinvereinbarung
Fieitag

(:)ffnungszeiten  übrige  Verwaltung

Dienstag 9,0[)Uhr-12.OCllJhrund
j 3.00  Uhr-1 8.3ü  Uhr

Donnerslag a,oouhr-12.00  Uhr
13.00  uhr-  16.00  lJhr

Montag,  Milfüvoch,  Freilag  nach  Vereinbarung



Während des AufstelIungsverfahrens richtet sich die   Einsichtnahme nach den Vorschriften    über die

frühzeitige   Öffentlichkeitsbeteiligung   bzw.   die öffentliche   Auslage   nach §  3   BauGB.   Es  besteht   kein   Anspruch

auf    Akteneinsicht,     sondern     nur   auf   Beteiligung. Ebenso     ist   gemäß    §   8   Abs.    2    Nummer 2    UIG    ein   Antrag

abzu(ehnen,    wenn    er,,sich    auf    interne     Mitteilungen    der   informationspflichtigen    Stellen im   Sinne   des   §   2

Absatz   1 bezieht."

Da   die   von   Ihnen    benannten    Gutachten    der Gemeinde    Fredersdorf-Vogelsdorf    nicht    vorliegen,    wird    Ihr

Antrag   auf   Akteneinsicht   abgelehnt.

Gegen    diesen    Bescheid    kann   innerhalb   eines Monats   nach Bekanntgabe   schriftlich    oder   zur   Niederschrift

Widerspruch    bei  der Gemeinde    Fredersdorf-Vogelsdorf,    Lindenallee   3  in  15370   Fredersdorf-VogeIsdorf

erhoben werden.

Mit   freundlichen   Grüßen
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